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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Amtliche Bekanntmachung über einen gefassten Beschluss in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 19.05.2020.

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: G-30-54/20

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 06.03.2020 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Aufstellungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Kirchfeld   

Kurzinfo zum Beschluss    

Beschlusstext:

Die Gemeindevertretung Golzow beschließt:

1. Gemäß § 2 BauGB wird für die Flurstücke 256 und 261 in der Flur 3 in der Gemarkung
Pernitz ein Bebauungsplan geändert.

2. Das Verfahren wird entsprechend § 13 a BauGB als vereinfachtes Verfahren
durchgeführt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung sowie die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wird verzichtet.

3. Sollte die Realisierung im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nicht möglich sein, wird
ein Regelverfahren durchgeführt.

4.Der Bebauungsplan wird als 1. Änderung Bebauungsplan Kirchfeld  bezeichnet.

5. Das Planungsziel ist eine städtebaulich sinnvolle Entwicklung des Gemeindegebietes
durch die Schaffung eines großflächigen Einzelhandelsgeschäftes mit umfangreichem
Sortiment in verkehrstechnisch günstiger Lage.

6. Für die Durchführung  des Planverfahrens schließt die Gemeinde einen städtebaulichen
Vertrag mit dem Vorhabenträger.

7. Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß Hauptsatzung Golzow bekannt gegeben.

Mitwirkungsverbot:

 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg haben folgende
Gemeindevertreter weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt
___________________________ ____________________________
   
Abstimmungsergebnisse:
Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

BA 1 24.03.2020
GV 1 19.05.2020 10 10 beschlossen mit

Änderungen



Seite 2


